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Nr. 44          31.10.2014 
Nr. 1 
Genehmigung der 1. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Asbach-Bäumenheim für 
den Bereich des Bebauungsplanes „Schumannallee Asbach-Bäumenheim“ nach § 6 Abs. 1 BauGB 
Mit Bescheid vom 14.10.2014, Nr.: FB 1260 hat das Landratsamt Donau-Ries die 1. Änderung des Flächen-
nutzungsplans der Gemeinde Asbach-Bäumenheim genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit 
gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung des Flächennutzungsplanes wirksam. Jedermann kann den 
Flächennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächen-
nutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Gemeinde Asbach-
Bäumenheim, Rathausplatz 1, 86663 Asbach-Bäumenheim, zu den üblichen Öffnungszeiten einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 

und Formvorschriften und 
 
2.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb 

eines Jahres seit Bekanntmachung der Flächennutzungsplanänderung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen. 

 
Asbach-Bäumenheim, den 29.10.2014  
 
Martin Paninka 
Erster Bürgermeister  
 
 
Nr. 2 
Bebauungsplan „Schumannallee Asbach-Bäumenheim“ und 4. Teiländerung des Bebauungsplans 
„Beethovenstraße“ der Gemeinde Asbach-Bäumenheim; hier Bekanntgabe des Satzungsbeschlusses 
und des Inkrafttretens nach § 10 BauGB 
Der Gemeinderat Asbach-Bäumenheim hat in der Sitzung am 29.04.2014 die eingegangenen Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger der öffentlichen Belange sowie der Bürger entsprechend dem Abwä-
gungsprotokoll gegeneinander abgewogen und den Bebauungsplan „Schumannallee“ in der Fassung vom 
29.04.2014 als Satzung beschlossen. 
Maßgebend für den Bebauungsplan ist die Planzeichnung mit Legende und Verfahrensvermerken, der Sat-
zung mit örtlichen Bauvorschriften, Begründung und Umweltbericht jeweils in der Fassung vom 29.04.2014. 
Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit der heutigen Veröffentlichung in Kraft. Jedermann 
kann den Bebauungsplan, bestehend aus Planzeichnung mit Legende und Verfahrensvermerken, Textteil und 
Begründung sowie dem Umweltbericht gem. § 10 Abs. 4 BauGB vom Tag der Bekanntmachung an bei der 
Gemeinde im Bauamt des Rathauses, Zimmer Nr. 6/EG einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.  
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Hinweise:  
Gem. § 215 Abs. 1 BauGB: Unbeachtlich werden  
1. eine nach § 214 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
4. sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) etwaige Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften oder von aufgrund der GO erlassenen Vorschriften beim Zustandekommen dieser Sat-
zung, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes gegenüber der 
Gemeinde Asbach-Bäumenheim geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll ist darzulegen. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. Dies 
gilt nicht, wenn Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. 
Auf die Vorschriften von § 44 Abs. 3, Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Ansprüche über die in §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile und über das Erlöschen 
von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
Asbach-Bäumenheim, den 29.10.2014  
 
Martin Paninka 
Erster Bürgermeister  

 
 
Nr. 3 
Geänderte Öffnungszeiten am 06.11.2014 
Das Einwohnermeldeamt, das Standesamt sowie das Ordnungs- und Gewerbeamt sind am Donnerstag, 
06.11.2014 aus organisatorischen Gründen nur bis 17:00 Uhr geöffnet. Wir bitten um Beachtung und bedan-
ken uns für Ihr Verständnis. 
 
 
Nr. 4 
Austausch der Wasserzähler 
Ab sofort werden im Gemeindegebiet in einem Teil der Haushalte die Wasserzähler ausgewechselt. Der Aus-
tausch erfolgt durch die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes. Wir bitten Sie, unserem Bauhofpersonal den 
Zugang zu den Wasseruhren zu ermöglichen und bedanken uns für Ihr Verständnis für diese notwendige 
Maßnahme. 
 
 
Nr. 5 
Energieberatung im Landkreis Donau-Ries 
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 1 
 
 
Nr. 6 
Außensprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales, Region Schwaben – Beratungstermin 
Näheres hierzu unter Gemeinsame Bekanntmachungen Nr. 2 
 
 
Nr. 7 
Termine der Woche 
Datum Veranstaltung Ort Veranstalter 
08.11./14:00 Uhr Jahreshauptversammlung  Gasthaus Unterwirt VdK Ortsverband 
08.11./19:30 Uhr Böhmisch-Mährischer  Gasthaus Unterwirt Musikverein A-B/Kulturherbst 
 Blasmusikabend 
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Nr. 8 
Wir gratulieren . . .  
Wir wünschen allen unseren Jubilaren alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Gottes Segen. 
 
 
 
Martin Paninka      
Erster Bürgermeister      
 
 
angeheftet am: 31.10.2014 
abgenommen am: 07.11.2014 
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Samstag 01.11.2014 

Gemeinsame 

Bekanntmachungen 
 
Herausgeber sind die Städte Donauwörth und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen und die 
Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit Stadt Monheim sowie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, Rögling und Tagmersheim. 
Die Anschriften und Kontaktdaten finden Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt. 
 
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf 

 
Nr. 1  
Energieberatung im Landkreis Donau-Ries 
Der nächste Beratungstermin findet am Donnerstag, 6. November 2014, von 14 bis 17 Uhr in Do-
nauwörth im Forum für Bildung und Energie, dem neuen vhs-Gebäude im Spindeltal, statt. 
Beraten lassen können sich Einfamilienhaus-Besitzer ebenso wie Mehrfamilienhauseigentümer, 
Hausverwaltungen aber auch Gemeinden. 
 
Die Energieberater erteilen Auskünfte zu 

 Erneuerbaren Energien und sonstigen Energieträgern 

 Anwendungstechnik (Heizsysteme, Warmwasserbereitung, Lüftung, sparsame Energiever-
wendung) 

 Nutzer-Verhalten (richtig heizen, richtig lüften, spezifischer Energieverbrauch in kWh/m², 
Energieeinsparmöglichkeiten) 

 Baulichen Änderungen im Bestand (Dämmmaßnahmen, Fenster) 

 Förderprogrammen (staatliche und andere) 

 Gesetzlichen Rahmenbedingungen (Energieeinsparverordnung, Bundesimmissionsschutzge-
setz) 

 Grobe Betrachtung der Wirtschaftlichkeit (Vergleich der Kosten: fix, variabel, Bau, Betrieb). 
 
Informationen und Terminvereinbarungen bitte im Agenda-Büro unter 0906/74-258 oder unter agen-
da21@lra-donau-ries.de bzw.  Tel. 09081/ 25970 (Bauinnung). 
 
Nr. 2 
Außensprechtag des Zentrums Bayern Familie und Soziales, Region Schwaben – Beratungs-
termin 
Der nächste Beratungstermin findet am Montag, 3. November 2014, von 10.00 bis 15.00 Uhr in 
Donauwörth im Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer 1, statt. 
 
Es wird über 

 Elterngeld/Erziehungsgeld 

 Schwerbehindertenverfahren (SGB IX) 

 Bayerisches Blindengeld 

 Opferentschädigung 

 Soldatenversorgung und 

 Kriegsopferversorgung 
 
beraten und informiert. Weitere Auskünfte erhalten Sie auch unter Tel. 0821/5709-01, Fax: 
0821/5709-5000 oder unter www.zbfs.bayern.de. 
 
Anschrift: Morellstraße 30, 86159 Augsburg  
Großkundenadresse: 86135 Augsburg 
e-Mail: poststelle.schw@zbfs.bayern.de 
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